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Text

Von Zeile 3859 bis 3861:
Sein Programm stärkt den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Daher ist der Rundfunkbeitrag
unverzichtbar und gerechtfertigt. Das Verfahren zur Festsetzung des Rundfunkbeitrags
durchAbstimmungsverfahren über die Empfehlung der unabhängige KEF ist zuwollen wir
modernisieren.

Begründung

Der ursprüngliche Satz ist inhatlich falsch, weil er vermittelt, dass wir den grundsätzlichen Verfahren,
wie die Höhe des Rundfunksbeitrags ermittelt wird, ändern wollen. Das wollen wir gar nicht, im
Gegenteil, das Verfahren soll beibehalten werden. Was wir ändern wollen, ist im Anschluss, wie über
den empfohlenen Rundfunkbeitrag abgestimmt wird.
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